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1 AKTUELLES

Im Verlauf einer Alpsaison werden immer wieder Schafe oder Ziegen auf einer Alm oder
Gemeinschaftsweide vermisst. Damit in Hinblick auf die verpflichtende Meldung des
tatséchlichen Abtriebs innerhalb der 7-tdgigen Meldefrist mehr Klarheit herrscht, wurde

dafur eine eigene Vorgehensweise festgelegt:

So lange nach dem vermissten Tier gesucht wird und noch davon ausgegangen werden
kann, dieses lebend zu bergen, ist keine Meldung des tatsachlichen Abtriebs notwendig.
Sobald das vermisste Tier gefunden und abgetrieben wurde, ist die Meldung des

tatsachlichen Abtriebs in der Auftriebsliste zu erfassen. Das Tier kehrt zum Heimbetrieb

zurick.

Wird das Tier tot aufgefunden, muss dieser Tag als tatsachliches Abtriebsdatum in der
Auftriebsliste erfasst werden. Meldet anschlieRend der Heimbetrieb ebenfalls einen
Abgang (z. B. fur ,Tierwohl — Weide") ist unbedingt darauf zu achten, dass das gleiche

Datum als Abgangsdatum erfasst wird.

2 KURZINFORMATION

Im Inland liegende Alm- und Gemeinschaftsweideflachen kdnnen als ,beihilfefahige
Flachen®, ebenso wie aufgetriebene Tiere, im Rahmen folgender Forderprogramme

beantragt werden:
e Ausgleichszulage fur benachteiligte Berggebiete (AZ)
e Direktzahlungen (DIZA) inklusive gekoppelter Stitzung (Almauftriebspramie)

e Osterreichisches Agrarumweltprogramm (OPUL), MaRnahmen

~Almbewirtschaftung“ und , Tierwohl-Behirtung*

Dafur mussen die Flachen mit Rindern, Schafen, Ziegen, Equiden (Pferde, Ponys, Esel
und Kreuzungen) oder Neuweltkamelen (Lamas, Alpakas) beweidet werden und die Tiere
eine Alpungsdauer von mindestens 60 Tagen einhalten. Der Tag des Abtriebs zahlt nicht

zu den 60 Tagen.

Die Almauftriebspramie im Rahmen der DIZA wird nur fur die Beweidung von Almen und

nur far Rinder, Mutterschafe und Mutterziegen gewahrt.
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Detaillierte Informationen dartber sind im Merkblatt ,Direktzahlungen 2026 unter
zu finden.

Die Beantragung der beihilfefahigen Flachen und Tiere ist von der bewirtschaftenden
Person oder von der geschaftsfihrenden Person der AlIm oder Gemeinschaftsweide
mittels Online-Erfassung folgender Unterlagen im Internetserviceportal eAMA unter

durchzufthren:

¢ Mehrfachantrag (MFA) inklusive der Feldsticksliste mit den Alm- oder

Gemeinschaftsweideflachen

e MFA-Beilage Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste (,Auftriebsliste) fiir die OPUL-
Maflnahmen ,Almbewirtschaftung“ mit Erschlielungsstufe 2 oder 3 und ,Tierwohl —
Behirtung“, sowie fir die Meldung von Schafen, Ziegen, Equiden und

Neuweltkamelen

e Alm-/Weidemeldung RINDER im RinderNET

Wird die Auftriebsliste nicht gleichzeitig mit dem Mehrfachantrag abgesendet, kann sie mit
einer Korrektur nachgereicht werden. Dabei sind jedoch zusatzliche Abgabefristen zu

beachten (siehe Kapitel 3).

Wenn sich an den beantragten Weidezeiten oder den Tieren etwas andert, ist ebenfalls

eine Korrektur online im Internetserviceportal eAMA zu erfassen:
o fur Rinder im RinderNET

o flr Schafe, Ziegen, Equiden und Neuweltkamele in der Auftriebsliste

Achtung:
Zusatzlich muss auch der tatsachliche Abtrieb fir Rinder, Schafe und Ziegen aktiv

gemeldet werden. Das heil3t, auch wenn das voraussichtliche Abtriebsdatum

eingehalten werden kann, muss es jedenfalls bestatigt werden.

Merkblatter und Handbucher zum Mehrfachantrag sind unter ,Formulare, Merkblatter,
Handbucher” im Register ,Flachen® im eAMA-Account verlinkt oder ebenfalls auf der AMA-
Homepage unter zu

finden.
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3 FRISTEN

3.1 ANTRAGSTELLUNG

Fur die Antragstellung ergeben sich die nachfolgend angefihrten Endfristen (ohne
Nachfrist):

e Bis spatestens am 15. April 2026

Mehrfachantrag (MFA) inklusive der Feldstticksliste mit den Alm- oder

Gemeinschaftsweideflachen
e Bis spatestens am 15. Juli 2026

MFA-Beilage Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste fir die OPUL-MaRnahmen
~Almbewirtschaftung“ mit ErschlieBungsstufe 2 oder 3 und ,Tierwohl-Behirtung®,

sowie fur die Meldung von Schafen, Ziegen, Equiden und Neuweltkamelen

Ab Donnerstag, den 16. Juli 2026, wird die Erfassung der Auftriebsliste als zu spat
gewertet und fur die Forderungsberechnungen nicht mehr beriicksichtigt.

Die bewirtschaftende Person oder die geschaftsfihrende Person der Alm oder
Gemeinschaftsweide ist dazu verpflichtet, bei Anderungen der beantragten Daten
unverzuiglich dementsprechende Korrekturen und/oder Meldungen im Internetserviceportal

eAMA vorzunehmen.

Hinweis:
' Korrekturen der Auftriebsliste, die nach dem 15. Juli 2026 gesendet werden und zu
8 einer Pramienausweitung fiihren wirden, werden nicht mehr fur die
Forderungsberechnung beriicksichtigt.
Auch wenn die Beantragung der Auftriebsliste zu spat erfolgt, besteht weiterhin die

Pflicht, alle Anderungen zu melden.

3.2 FRISTEN FUR MELDEEREIGNISSE DER TIERE

Neben den bereits genannten Fristen missen auch die auf Meldeereignisse der Tiere
(Auftrieb oder Abtrieb) bezogenen Meldefristen eingehalten werden:

e l4-tagige Meldefrist fur Rinder

e 7-tagige Meldefrist fur Schafe, Ziegen, Equiden und Neuweltkamele
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Diese Fristen sind als Kalendertage definiert — es zahlen somit alle Wochentage. Gezahlt
werden die Tage ab dem Tag des zu meldenden Ereignisses (z. B. Auftriebstag plus
14 bzw. 7 Kalendertage).

Achtung:
' Erstauftrieb: Alle Tiere, die pramienfahig werden sollen, missen bis spatestens
@ | am 15. Juli 2026 erstmalig auf eine Alm oder Gemeinschaftsweide aufgetrieben
worden sein.
Meldung des Erstauftriebs: Die Meldung des Erstauftriebs fur Schafe, Ziegen,

Equiden und Neuweltkamele hat bis spatestens am 15. Juli 2026 zu erfolgen, die

Meldung des Erstauftriebs der Rinder bis spatestens am 29. Juli 2026.

Werden der Erstauftrieb bis spatestens am 15. Juli 2026 oder die dazugehoérende
Meldung bis spatestens 15. Juli 2026 (Schafe, Ziegen, Equiden und Neuweltkamele) bzw.
29. Juli 2026 (Rinder) versaumt, kdnnen die Tiere nicht mehr pramienrelevant

bericksichtigt werden.

Wird die Meldefrist fiir den Auftrieb — unabhangig vom Erstauftrieb — Gberschritten, kdnnen
fur Rinder maximal 14 Alpungstage und fur Schafe, Ziegen, Equiden und Neuweltkamele
maximal 7 Alpungstage vor dem verspateten Meldedatum fir die notwendigen 60

Alpungstage berlcksichtigt werden.

3.3 ALM-/WEIDEMELDUNG RINDER

Die Alm-/Weidemeldung RINDER muss online tber das eAMA-RinderNET erfasst werden.
Fir eine korrekte Alm-/Weidemeldung RINDER sind folgende Fristen besonders zu
beachten:

e Eine Alm-/Weidemeldung RINDER kann nur im Zeitraum von 1. April bis

15. November des aktuellen Antragsjahres erfasst werden.

¢ Die Alm-/Weidemeldung RINDER muss spatestens am 14. Tag nach dem

Almauftrieb bzw. dem Weiter- oder Abtrieb online durchgefiihrt werden.

e Die Meldung des Erstauftriebs muss spatestens am 29. Juli 2026 erfolgen.
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Die AMA empfiehlt, fur den Einstieg in das eAMA-RinderNET die ID Austria zu verwenden.

Informationen dazu sind auf der eAMA-Startseite unter www.eama.at abrufbar.

Alternativ dazu sollte das bestehende eAMA-Passwort zeitgerecht Gberpruft oder ein

neues Passwort tber www.eama.at, per E-Mail an tkz@ama.gv.at oder telefonisch unter

050 31 51 - 99 unter Angabe der Betriebsnummer angefordert werden, damit nach dem
Auftrieb die AlIm/Weidemeldung RINDER fristgerecht durchgefihrt werden kann.

Weitere Erlauterungen zur Alm-/Weidemeldung RINDER kdnnen dem Merkblatt zur

Lebendrinderkennzeichnung unter www.ama.at/fachliche-

informationen/lebendrinderkennzeichnuna/merkblaetier entnommen werden.

4 BEANTRAGUNG

Die Beantragung ist von der bewirtschaftenden Person oder der geschaftsfihrenden

Person der Alm oder Gemeinschaftsweide online im Internetserviceportal eAMA

durchzufihren.

Eine technische Unterstiitzung dafir bietet der Youtube-Kanal ,AMA - Videohandbuicher
und Hilfestellung” (@ama-videohandbuecher), der auch tber die Homepage der AMA

unter www.ama.at/fachliche-informationen/almen-gemeinschaftsweiden/formulare-

merkblaetter aufrufbar ist.

4.1 ALM- UND GEMEINSCHAFTSWEIDEFLACHEN

Die forderwerbende Person hat eine jahrliche Uberpriifungspflicht fiir die Flachenangaben.
Erforderliche Aktualisierungen, wie beispielsweise Anpassungen an die tatsachliche
Bewirtschaftung, sind bei der Beantragung des Mehrfachantrages vorzunehmen.

Fur Feldstiicke von Almen muss die Nutzungsart L, fur Feldstiicke von Gemeinschafts-
weiden die Nutzungsart D beantragt werden. Grundsatzlich kann eine Alm oder
Gemeinschaftsweide aus einem oder aus mehreren Feldstiicken bestehen.

Schlage mit der Nutzungsart L sind mit der Schlagnutzungsart ,Almweideflache® zu

beantragen.

Feldstiicke mit der Nutzungsart D sind mit folgenden Schlagnutzungsarten férderfahig:
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e Hutweide
e Dauerweide
e Mahwiese/-weide mit zwei Nutzungen

e Mahwiese/-weide mit drei und mehr Nutzungen

4.2 ALM/GEMEINSCHAFTSWEIDE-AUFTRIEBSLISTE

Die Beantragung der Auftriebsliste ist von der bewirtschaftenden Person oder der

geschéftsfuhrenden Person der Alm oder Gemeinschaftsweide mittels Online-Erfassung
der MFA-Beilage ,Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste“ im Internetserviceportal eAMA

durchzufihren.

Wenn die AlIm oder Gemeinschaftsweide ein Hauptbetrieb ist, ist darauf zu achten, dass

auch alle anderen MFA-Beilagen fristgerecht beantragt werden.

Hinweis:

I Eine Alm-/Weidemeldung RINDER ist fur die Beantragung von Forderungen ohne

@ | Erfassung einer Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste ausreichend, wenn

- nur Rinder auf eine Alm aufgetrieben werden und die OPUL-MaRnahme
2Almbewirtschaftung“ nur mit der Erschliel3ungsstufe 1 beantragt wird und nicht
gleichzeitig an der OPUL-MaRnahme ,Tierwohl — Behirtung“ oder am optionalen
Zuschlag ,Almweideplan® mit verstarkter Weideintensitat von maximal 2,40
RGVE/ha Almweideflache im Rahmen der MalRBhahme ,Almbewirtschaftung®
teilgenommen wird oder

- nur Rinder auf eine Gemeinschaftsweide aufgetrieben werden.

Wird nach der Abgabe des Mehrfachantrags ein Bewirtschafterwechsel am Betrieb
durchgeflihrt, so geblihren die Férderungen der antragstellenden Person des

Mehrfachantrags. Die Forderverpflichtungen missen weiterhin erfillt werden.

Die Stammdaten missen von der bewirtschaftenden Person oder von der
geschaftsfuhrenden Person der Alm oder Gemeinschaftsweide auf Aktualitat gepruft
werden. Eine Antragstellung ist nur erlaubt, wenn die richtige forderwerbende Person im
eAMA aufscheint.
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Gemeinschaftsweiden liegen nur dann vor, wenn aufgrund entsprechender
Bestimmungen (wie z. B. bei einer Weidegemeinschaft) mehr als ein Betrieb (das heil3t,

mindestens zwei Betriebe) zur Nutzung der Weideflachen berechtigt ist.

Die Erschlielung einer Alm ist jahrlich neu zu beurteilen und der jeweiligen Situation
entsprechend anzugeben. Fir die Ermittlung der Erschliel3ung ist die Erreichbarkeit der
Almgrenze fur Tiere, Personen und Guter ausschlaggebend. Bei Vorhandensein eines
Almzentrums ist die bauliche ErschlieBung bis zum Wirtschaftsgebaude (Umkreis von 50
m) ausschlaggebend. Bei unterschiedlichem ErschlieBungszustand von Almen oder bei
Nieder-, Mittel- und Hochlegern ist auf Grund der Auftriebszeiten die Einstufung

vorzunehmen.

Die Beantragung der Behirtung setzt die tagliche ordnungsgemale Versorgung der Tiere
(erforderlichenfalls auch néachtens) auf der Alm voraus. Des Weiteren muss eine geeignete

Unterkunfts- und Ubernachtungsmaoglichkeit fuir die Hirtin oder den Hirten gegeben sein.

Die tagliche Viehzé&hlung oder die Durchfiihrung der Melkarbeit ohne weitere
Betreuungsmaf3nahme erfillt nicht die Kriterien einer ordnungsgemafen Behirtung. Da
der Behirtungszuschlag pro Person nur einmal beantragt werden kann, ist eine Behirtung

mehrerer Almen durch dieselbe Hirtin oder denselben Hirten nicht zulassig.

4.3 RINDER

Jeder Auf- und Abtrieb eines Rindes auf eine Alm oder Gemeinschaftsweide muss mittels

Alm-/Weidemeldung im RinderNET gemeldet werden.

Die AMA bietet im RinderNET das Service einer ,Auftreiber-Vorschlagsliste“ an. Um eine
maglichst fehlerfreie, einfache und zeitgerechte Alm-/Weidemeldung RINDER zu
gewahrleisten, kdnnen Daten der fur den Auftrieb vorgesehenen Rinder von der
auftreibenden Person an die bewirtschaftende Person der Alm oder Gemeinschaftsweide
Ubermittelt werden. Die auftreibende Person erstellt dabei vor dem Auftrieb eine Liste
dieser Rinder im RinderNET. Im MenUpunkt ,Rinderbestand® wahlt die auftreibende

Person die betreffenden Rinder aus.
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Hinweis:
Die Erstellung der Vorschlagsliste durch den auftreibenden Betrieb ersetzt nicht die

Meldung durch die bewirtschaftende Person der Alm oder Gemeinschaftsweide.

Die Letztverantwortung fur die fristgerechte Meldung des Auftriebs von Rindern auf Almen
und Gemeinschaftsweiden liegt bei der bewirtschaftenden Person der Alm oder

Gemeinschaftsweide.

Fur die geforderte 60-tagige Alpungsdauer von Rindern sind maximal 14 Kalendertage
(Montag-Sonntag) vor dem Tag der Meldung im RinderNET anrechenbar, selbst wenn der
tatsachliche Auftrieb friher stattgefunden hat.

Der Altersstichtag fur die Kategoriezuteilung aufgetriebener Rinder ist der 1. Juli des

jeweiligen Antragsjahres.

Als Milchkiihe gelten im Rahmen der OPUL-MaRnahme , Tierwohl — Behirtung* nur
gemolkene Kiihe, die

¢ mindestens 45 Tage auf einer oder mehreren Almen gemolken werden
e bis zum Altersstichtag mindestens zwei Jahre alt sind

e zumindest einmal abgekalbt haben

Verlassen die zu melkenden Kiihe die Alm fur die Dauer des Melkvorganges, wird die
festgelegte Bestol3ung dadurch nicht unterbrochen. Diese Milchkiihe diirfen jedoch nicht

als gemolkene Kihe beantragt werden.

Grundsatzlich mussen alle beantragten Tiere Tag und Nacht auf der Futterflache der Alm
weiden. Dadurch soll eine moéglichst flaichendeckende Beweidung aller Almflachen erreicht
werden. Der Schutz der Tiere vor verschiedenen Gefahren soll aber nicht verhindert
werden. So kdnnen Tiere bei Gefahr oder anderen widrigen Umstanden in den Almstall
getrieben werden. Ein Unterstand oder der Stall kann auch fur die Tiere frei zuganglich

(jederzeit aufsuchbar und verlassbar) sein.
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Deshalb ist es mdglich, dass Almtiere die Hélfte eines Tages (z. B. zwischen den
Melkzeiten, tags oder nachts) im Almstall verbringen, wenn dies aus arbeits-
wirtschaftlichen, tiergesundheitlichen oder traditionellen Griinden erforderlich ist. In der
restlichen Zeit muss den Tieren ein standiger Zugang zu Almweideflachen gewahrt
werden. Wird diese Bedingung nicht erfullt, muss eine Alm-/Heimstall-Meldung in der

Auftriebsliste erfasst werden.

Weitere Informationen zur Alm-/Weidemeldung RINDER kdnnen dem Merkblatt ,Alm-
/Weidemeldung RINDER® unter

entnommen werden.

Das gemeldete (voraussichtliche) Abtriebsdatum von Rindern muss im RinderNET ab dem
tatsachlich erfolgten Abtrieb innerhalb der 14-tagigen Meldefrist korrigiert oder bestatigt
werden. Wenn das tatsachliche Abtriebsdatum dem voraussichtlichen Abtriebsdatum

entspricht, muss es trotzdem aktiv bestatigt werden.

Zur Unterstitzung werden automatisierte Benachrichtigungen per E-Mail verschickt, um

Uber noch fehlende Abtriebsmeldungen zu informieren.

Hinweis:
Die AMA kann dieses E-Mail-Service nur dann anbieten, wenn eine aktuell gultige

@ | und bestatigte E-Mail-Adresse im eAMA Register ,Kundendaten® eingetragen ist.

Die Meldung eines Falles hoherer Gewalt fir ein Rind auf einer Alm oder
Gemeinschaftsweide hat binnen drei Wochen ab dem Zeitpunkt, ab dem die
bewirtschaftende Person der AlIm oder Gemeinschaftsweide dazu in der Lage ist, im
Internetserviceportal eAMA Uber die Auftriebsliste zu erfolgen. Weitere Informationen dazu

sind in Kapitel zu finden.

4.4 SCHAFE UND ZIEGEN
Jeder Auf- und Abtrieb eines Schafes oder einer Ziege auf eine Alm oder Gemeinschafts-
weide ist ohrmarkenbezogen und unter Einhaltung einer 7-tagigen Meldefrist in der

Auftriebsliste zu melden.
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Zwischen dem 8. Juli und dem 15. Juli verkirzt sich diese 7-tagige Meldefrist, indem die

betroffenen Tiere immer bis spatestens am 15. Juli gemeldet werden mussen.

Hinweis:

Datenimport aus dem SZ-Online oder VIS:

Fur die Meldung des Auftriebs mittels einer Vorschlagsliste kbnnen Daten von
Schafen und Ziegen Uber den Button ,Web-Import“ aus dem Register des OBSZ oder
aus dem VIS ubernommen werden.

Die Tierdaten werden vorrangig aus dem SZ-Online des OBSZ tibernommen.

Nur wenn das SZ-Online des OBSZ keine Daten liefert, werden Daten aus dem VIS
Ubernommen. Wenn im VIS keine Einzeltiererfassung vorgenommen wurde, kénnen

auch von dort keine Daten geliefert werden.

Aus den Tierangaben und dem Altersstichtag 1. Juli des jeweiligen Antragsjahres

ergeben sich folgende Tierkategorien:

Schafe bis 1 Jahr

Schafe ab 1 Jahr weiblich gemolken
Schafe ab 1 Jahr weiblich nicht gemolken
Schafe ab 1 Jahr mannlich

Ziegen bis 1 Jahr
Ziegen ab 1 Jahr weiblich gemolken
Ziegen ab 1 Jahr weiblich nicht gemolken

Ziegen ab 1 Jahr mé&nnlich

Im Rahmen der flachenbezogenen Malinahmen werden die Tierkategorien ,bis 1 Jahr* mit
0,07 raufutterverzehrenden Grol3vieheinheiten (RGVE) und die Tierkategorien ,ab 1 Jahr*
mit 0,15 RGVE bewertet.

Schafe und Ziegen, die vor dem Altersstichtag 1. Juli auf der Alm geboren werden,
mussen online in der Auftriebsliste gemeldet werden. Tiere, die nach dem Altersstichtag 1.
Juli auf der Alm geboren werden, mussen nicht mehr in der Auftriebsliste gemeldet

werden.
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Die Letztverantwortung fir die fristgerechte Meldung von Schafen und Ziegen auf Almen
und Gemeinschaftsweiden liegt bei der bewirtschaftenden oder geschéaftsfihrenden

Person der Alm oder Gemeinschaftsweide.

Wenn ein auftreibender Betrieb Auskunft Gber seine in der Auftriebsliste gemeldeten
Daten haben mochte, kann dieser die bewirtschaftende oder geschaftsfiihrende Person
der Alm oder Gemeinschaftsweide um einen PDF-Ausdruck der fur ihn gemeldeten Daten
bitten. Diese kann unter im eArchiv den Beleg ,,Alm/Gemeinschaftsweide

Auftriebsliste” als PDF aufrufen.

Der Ausdruck ist pro auftreibenden Betrieb sortiert, die Tiere sind darauf pro auftreibenden
Betrieb zusammengefasst und in der Ful3zeile ist das jeweilige Sendedatum des Antrags
angedruckt.

Fur die gekoppelte Stutzung (Almauftriebspramie) kénnen nur Mutterschafe und
Mutterziegen bertcksichtigt werden, die bis spatestens am 15. Juli 2026 aufgetrieben und

gemeldet werden.

Fur die geforderte 60-tagige Alpungsdauer von Schafen und Ziegen sind maximal 7
Kalendertage (Montag-Sonntag) vor dem Tag der Meldung anrechenbar, selbst wenn der

tatsachliche Auftrieb friher stattgefunden hat.

Als weibliche Schafe ab 1 Jahr gemolken (Milchschafe) und als weibliche Ziegen ab 1
Jahr gemolken (Milchziegen) gelten im Rahmen der OPUL-MaRRnahme , Tierwohl-
Behirtung“ nur solche Tiere, die mindestens 45 Tage auf einer oder mehreren Almen

gemolken werden.

Verlassen die zu melkenden Tiere die Alm fur die Dauer des Melkvorganges, wird die
festgelegte BestoRung dadurch nicht unterbrochen. Diese Milchschafe und Milchziegen

durfen jedoch nicht als ,gemolken® beantragt werden.

Grundsatzlich missen alle beantragten Tiere Tag und Nacht auf der Futterflache der Alm
oder Gemeinschaftsweide weiden. Dadurch soll eine moglichst flachendeckende

Beweidung aller Almflachen erreicht werden. Der Schutz der Tiere vor verschiedenen
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Gefahren soll aber nicht verhindert werden. So kdnnen Tiere bei Gefahr oder anderen
widrigen Umstanden in den Almstall getrieben werden. Der Unterstand oder der Stall kann
auch fur die Tiere frei zuganglich (jederzeit aufsuchbar und verlassbar) sein. Deshalb ist
es moglich, dass Almtiere die Halfte eines Tages (z. B. zwischen den Melkzeiten, tags
oder nachts) im Almstall verbringen, wenn dies aus arbeitswirtschaftlichen,
tiergesundheitlichen oder traditionellen Grinden erforderlich ist. In der restlichen Zeit muss
den Tieren standiger Zugang zu Almweideflachen gewahrt werden. Wird diese Bedingung

nicht erfullt, muss eine Alm-/Heimstall-Meldung in der Auftriebsliste erfasst werden.

Alle aufgetriebenen Tiere, auch Tiere von auslandischen Betrieben, missen einem
Herkunftsbetrieb zugeordnet sein — KEIN ZINSVIEH!

Tiere, die von Auslandsbetrieben stammen (Betriebsart ,Auslandsbetrieb®), sind
gleichermal3en in der Auftriebsliste zu erfassen, da diese durch den Auftrieb — sofern die
Voraussetzungen erfillt werden — Anspruch auf Zahlungen der AZ haben. Ebenso sind
Tiere, die von auslandischen Tierhalterinnen und Tierhaltern ohne eigenen Betrieb

(Betriebsart ,,Hilfstierhalter*) stammen, in der Auftriebsliste zu erfassen.

Das im Zuge des Auftriebs gemeldete voraussichtliche Abtriebsdatum von Schafen und
Ziegen muss ab dem tatsachlich erfolgten Abtrieb innerhalb der 7-tdgigen Meldefrist von
der bewirtschaftenden Person oder geschaftsfihrenden Person der Alm oder
Gemeinschaftsweide in der Auftriebsliste online korrigiert bzw. bestatigt werden. Das
heil3t, der tatsachliche Abtrieb der Schafe und Ziegen muss aktiv und zeitnah in der
Auftriebsliste gemeldet werden, auch wenn er mit dem bereits bekannt gegebenen

voraussichtlichen Abtriebsdatum Ubereinstimmt.

Wird ein Tier auf der Alm oder Gemeinschaftsweide vermisst, ist wie folgt vorzugehen:
So lange nach dem vermissten Tier gesucht wird und noch davon ausgegangen werden
kann, dieses lebend zu bergen, ist keine Meldung des tatsachlichen Abtriebs notwendig.
Sobald das vermisste Tier gefunden und abgetrieben wurde, ist die Meldung des
tatsachlichen Abtriebs in der Auftriebsliste zu erfassen. Das Tier kehrt zum Heimbetrieb

zuriick.
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Wird das Tier tot aufgefunden, muss dieser Tag als tatsachliches Abtriebsdatum in der
Auftriebsliste erfasst werden. Meldet anschlielRend der Heimbetrieb ebenfalls einen
Abgang (z. B. fur ,Tierwohl — Weide") ist unbedingt darauf zu achten, dass das gleiche

Datum als Abgangsdatum erfasst wird.

In der Tabelle ,Schafe Ziegen — Meldung tatsachlicher Abtrieb* (Auftriebsliste — Ubersicht)
ist die Anzahl all jener Schafe und Ziegen angefihrt, deren tatsachliches Abtriebsdatum
gemeldet wurde oder noch offen ist.

Bei der Selektion von Schafen und Ziegen, fir die ein tatsachlicher Abtrieb erfasst werden
soll (Auftriebsliste — Block ,Erfassung Schafe, Ziegen* — Bearbeitungsmodus), wird auf

bereits gemeldete tatsachliche Abtriebe mit einer Warnung aufmerksam gemacht:

Tatsachlichen Abtrieb

[ Flr 4 gerade selektierte Schafe/Ziegen wurde bereits ein tatsdchlicher Abtrieb gemeldet, der hiermit Uberschrieben wird! ]

Sind Sie sicher, dass Sie fir die ausgewahiten Schafe/Ziegen den tatsdchlichen Abtrieb melden wollen?

—

Hinweis:
Bei Schafen und Ziegen, die auf eine Alm aufgetrieben werden und gleichzeitig an

der Mal3nahme ,Tierwohl — Weide“ oder der MaRnahme ,Erhaltung gefahrdeter

Nutztierrassen” teilnehmen, 16st eine Abgangsmeldung des tierhaltenden
Heimbetriebs (z. B. aufgrund von Verkauf, Verendung oder Schlachtung)
automatisch auch die Meldung des tatsachlichen Abtriebs in der Auftriebsliste der
betroffenen Alm aus. Daher ist in diesem Fall keine separate Abtriebsmeldung
erforderlich.

Eine solche automatische Meldung ist in der ,Detailansicht gesendete Antrage“ der
Antragsubersicht der betroffenen Alm als ,automatische amtswegige Richtigstellung*

gekennzeichnet.
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Die Meldung eines Falles hoherer Gewalt fur ein Schaf oder eine Ziege auf einer Alm oder
Gemeinschaftsweide hat binnen drei Wochen ab dem Zeitpunkt, ab dem die
bewirtschaftende Person oder die geschéftsfihrende Person der Alm oder Gemeinschafts-
weide dazu in der Lage ist, online im Internetserviceportal eAMA in der Auftriebsliste zu

erfolgen. Weitere Informationen dazu sind in Kapitel zu finden.

4.5 EQUIDEN UND NEUWELTKAMELE

Der Auftrieb von Equiden (Pferde, Ponys, Esel und Kreuzungen) und Neuweltkamelen
(Lamas, Alpakas) auf eine AlIm oder Gemeinschaftsweide ist pro tierhaltenden Betrieb und
unter Einhaltung einer 7-tdgigen Meldefrist online im Internetserviceportal eAMA in der

Auftriebsliste zu erfassen.

Zwischen dem 8. Juli und dem 15. Juli verkirzt sich diese 7-tagige Meldefrist, indem die

betroffenen Tiere immer bis spatestens am 15. Juli gemeldet werden mussen.

Achtung:
I Fur AZ, OPUL und DIZA kénnen nur jene Equiden und Neuweltkamele berticksichtigt
e werden, die bis zum 15. Juli 2026 auf einer Alm oder Gemeinschaftsweide
aufgetrieben und online in der Auftriebsliste erfasst werden.

Fur die geforderte 60-tagige Alpungsdauer von Equiden und Neuweltkamelen sind
maximal 7 Kalendertage (Montag-Sonntag) vor dem Tag der Meldung anrechenbar,

selbst wenn der tatsachliche Auftrieb friher stattgefunden hat.

Die Letztverantwortung fir die fristgerechte Meldung von Equiden und Neuweltkamelen
auf Almen oder Gemeinschaftsweiden liegt bei der bewirtschaftenden oder

geschaftsfuhrenden Person der Alm oder Gemeinschaftsweide.

Hinweis:
Der auftreibende Betrieb hat mittels PDF-Ausdruck der Auftriebsliste jederzeit die
@ | Moglichkeit, Auskunft Gber den Meldebestand seiner Tiere im eAMA zu bekommen.

Wenn ein auftreibender Betrieb Auskunft Uber seine in der Auftriebsliste gemeldeten

Daten haben mochte, kann dieser die bewirtschaftende oder geschaftsfiihrende Person
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der Alm oder Gemeinschaftsweide um einen PDF-Ausdruck der fur ihn gemeldeten Daten
bitten. Diese kann unter im eArchiv den Beleg ,Alm/Gemeinschaftsweide

Auftriebsliste” als PDF aufrufen.

Der Ausdruck ist pro auftreibenden Betrieb sortiert, die Tiere sind darauf pro auftreibenden
Betrieb zusammengefasst und in der Ful3zeile ist das jeweilige Sendedatum des Antrags
angedruckt.

Einmalige Beantragung:

Equiden und Neuweltkamele dirfen nur einmal in einer Auftriebsliste beantragt werden!
Sie sind einmalig auf jener Alm oder Gemeinschaftsweide zu erfassen, auf der sie
voraussichtlich die meisten Tage weiden. Das gilt auch dann, wenn sie zuerst auf eine
Gemeinschaftsweide und anschliel3end auf eine Alm aufgetrieben werden — dort, wo diese

Tiere den Uberwiegenden Teil der Alpungstage verbringen, sind sie auch zu beantragen.

Grundsatzlich missen alle beantragten Tiere Tag und Nacht auf der Futterflache der Alm
oder Gemeinschaftsweide weiden. Dadurch soll eine moglichst flachendeckende
Beweidung aller Almflachen erreicht werden. Der Schutz der Tiere vor verschiedenen
Gefahren soll aber nicht verhindert werden. So kdnnen Tiere bei Gefahr oder anderen
widrigen Umsténden in den Almstall getrieben werden. Der Unterstand oder der Stall kann
auch fur die Tiere frei zuganglich (jederzeit aufsuchbar und verlassbar) sein. Deshalb ist
es mdglich, dass Almtiere die Halfte eines Tages (z. B. tags oder nachts) im Almstall
verbringen, wenn dies aus arbeitswirtschaftlichen, tiergesundheitlichen oder traditionellen
Grunden erforderlich ist. In der restlichen Zeit muss den Tieren standiger Zugang zu
Almweideflachen gewahrt werden.

Wird diese Bedingung nicht erfillt, hat eine Meldung an die AMA zu erfolgen. Diese Alm-/
Heimstall Meldung hat per Upload des Formulars ,Pferde und Neuweltkamele —

Anderungsmeldung Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste“ zu erfolgen (siehe Kapitel 6).

Der Altersstichtag fur die Kategorieeinteilung aufgetriebener Equiden und
Neuweltkamele ist der 1. Juli des jeweiligen Antragsjahres.

Merkblatt Almen und Gemeinschaftsweiden Seite 17 von 27


http://www.eama.at/
http://www.ama.at/
http://www.eama.at/
file:///C:/Users/Dattler/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XXGNERX2/Änderung%23_Ausfüllanleitung_Formular_

Equiden und Neuweltkamele, die vor dem Altersstichtag 1. Juli auf der Alm geboren
werden, mussen online in der Auftriebsliste gemeldet werden. Tiere, die nach dem
Altersstichtag 1. Juli auf der Alm geboren werden, missen nicht mehr in der Auftriebsliste

gemeldet werden.

Equiden in der MFA-Tierliste sind wie folgt in der Auftriebsliste zuzuordnen:

Kategorien Pferde, Ponys, Esel und Entsprechende Kategorie | RGVE-
Kreuzungen der MFA-Tierliste in der Auftriebsliste Wert
Rassen mit Widerristhéhe bis ¥2 Jahr Kleinpferde bis ¥z Jahr 0,20
bis 1,48 m und % bis 3 Jahre Kleinpferde ¥ bis 3 Jahre 0,30
Endgewicht bis 300 kg ab 3 Jahre Kleinpferde ab 3 Jahre 0,50
Rassen mit Widerristhéhe | Ris %2 Jahr Pferde bis %2 Jahr 0,40
bis 1,48 m und % bis 3 Jahre Pferde ¥ bis 3 Jahre 0,60
Endgewicht iiber 300 kg | ap 3 Jahre Pferde ab 3 Jahre 1,00
bis ¥2 Jahr Pferde bis ¥z Jahr 0,40
Rassen mit Widerristhohe | 1, pig 1 janr Pferde ¥ bis 3 Jahre 0,60
Uber 1,48 m oder : i
Endgewicht iiber 500 kg 1 bis 3 Jahre Pferde ¥ bis 3 Jahre 0,60
ab 3 Jahre Pferde ab 3 Jahre 1,00

Im Rahmen der flachenbezogenen Forderungen werden Neuweltkamele bis 1 Jahr mit
0,07 RGVE und Neuweltkamele ab 1 Jahr mit 0,15 RGVE bewertet.

Alle aufgetriebenen Tiere, auch Tiere von auslandischen Betrieben, missen einem
Herkunftsbetrieb zugeordnet sein — KEIN ZINSVIEH!

Tiere, die von Auslandsbetrieben stammen (Betriebsart ,Auslandsbetrieb®), sind
gleichermal3en in der Auftriebsliste zu erfassen, da diese durch den Auftrieb — sofern die
Voraussetzungen erfillt werden — Anspruch auf Zahlungen der AZ haben. Ebenso sind
Tiere, die von auslandischen Tierhalterinnen und Tierhaltern ohne eigenen Betrieb

(Betriebsart ,,Hilfstierhalter) stammen, in der Auftriebsliste zu erfassen.

4.6 EQUIDEN UND NEUWELTKAMELE — ANDERUNGSMELDUNG

Ein Abtrieb von Equiden und Neuweltkamelen zu einem anderen als urspringlich in der
Auftriebsliste erfassten Datum muss innerhalb der 7-tdgigen Meldefrist (gezahlt ab

dem Tag des tatsachlichen Abtriebs) gemeldet werden.
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e Betrifft diese Korrektur alle Stiick der Meldezeile, ist sie in der Auftriebsliste online

durch Uberschreiben des alten Abtriebsdatums durchzufiihren.

o Betrifft die Korrektur nur einen Teil der Sttickzahl einer Meldezeile (z. B. muss von
drei gemeldeten Pferden eines vorzeitig abgetrieben werden), muss das Formular
,Pferde und Neuweltkamele — Anderungsmeldung Alm/Gemeinschaftsweide-

Auftriebsliste“ ausgefullt und hochgeladen werden.

Hinweis:

Im Gegensatz zu Rindern, Schafen und Ziegen besteht bei Equiden und

Neuweltkamelen keine Verpflichtung zur Meldung des tatséachlichen Abtriebs. Das
ursprunglich in der Auftriebsliste erfasste Abtriebsdatum muss nicht nochmals

bestétigt werden, wenn es mit dem tatsachlichen Abtriebsdatum Ubereinstimmt.

Eine Anderungsmeldung ist auch dann erforderlich, wenn die 60-tagige Weidedauer

bereits erreicht wurde.

Leerformulare stehen unter
zum Download bereit. Eine Ausfullanleitung

fur die Anderungsmeldung ist in Kapitel 6 dieses Merkblatts zu finden.

4.7 VERGABE EINER FIKTIVEN TIERHALTERNUMMER

Eine fiktive Tierhalternummer (Hilfstierhalternummer) wird benétigt, um auslandische
Privatpersonen, die keinen landwirtschaftlichen Betrieb fihren und trotzdem Tiere auf eine
Alm oder Gemeinschaftsweide in Osterreich auftreiben, in der Auftriebsliste erfassen zu

kdnnen.

Hilfstierhalternummern fur auslandische Tierhalterinnen und Tierhalter ohne eigener
Betriebsnummer kdnnen von der bewirtschaftenden Person oder der geschéftsfihrenden
Person der Alm oder Gemeinschaftsweide per E-Mail Giber angefordert

werden. Daflr sind folgende Angaben erforderlich:
e Betriebsnummer der Alm oder Gemeinschaftsweide

e Vor- und Nachname, Anschrift und Geburtsdatum der auslandischen tierhaltenden

Person
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Davon zu unterscheiden sind:

1. Auslandische Tierhalterinnen und Tierhalter mit eigener auslandischer
Betriebsnummer, die Tiere auf eine AlIm oder Gemeinschaftsweide in Osterreich
auftreiben, konnen in den INVEKOS-Stammdaten mit der Betriebsart

»1Auslandsbetrieb“ angelegt werden. Ansuchen flr eine Betriebsnummer als

Auslandsbetrieb sind per E-Mail Uber std@ama.gv.at einzubringen.

2. Inlandische Tierhalterinnen und Tierhalter ohne Betriebsnummer missen — wie bei
allen Ubrigen Betriebsneuanlagen — eine Betriebsnummer aus dem Betriebsregister
der Statistik Austria (,LFBIS-Nummer®) anfordern. Informationen dazu sind unter

www.ama.at/fachliche-informationen/kundendaten/erstreqgistrierung-I-u-f zu finden.

5 HOHERE GEWALT

5.1 HOHERE GEWALT - ALLGEMEIN

Die Meldung von hoherer Gewalt fur Tiere auf Almen oder Gemeinschaftsweiden ist

innerhalb von drei Wochen ab dem Zeitpunkt, ab dem die bewirtschaftende Person oder
geschéftsfuhrende Person der Alm oder Gemeinschaftsweide dazu in der Lage ist, im

Internetserviceportal eAMA in der Auftriebsliste vorzunehmen.

Als Griinde fur hohere Gewalt gelten ausschlie3lich Blitzschlag, Steinschlag,
anzeigepflichtige Seuche, Naturkatastrophe, Wildtierriss, Praventivabtrieb Wolf und

Praventivabtrieb Bar.

Fir die Grinde Préaventivabtrieb Wolf und Praventivabtrieb Bar gilt zusatzlich:

e Der Praventivabtrieb ist nur vor dem Erreichen der 60-tdgigen Mindestalpungsfrist
relevant.

e Ein gealptes Tier muss bereits nachweislich auf derselben Alm oder

Gemeinschaftsweide von einem Wolf oder Bar gerissen worden sein.

o Der vorzeitige Abtrieb erfolgt ausschlief3lich zur Vorbeugung von weiteren

mdglichen Rissen zeitnah zu einem vorausgegangenen Rissgeschehen.

Ein Wildtierriss auf einer Nachbaralm wird grundsatzlich nicht als Grund fir einen
Praventivabtrieb anerkannt, aul3er die bewirtschaftende Person kann im konkreten
Einzelfall anhand der oértlichen Verhaltnisse die unmittelbare Gefahr glaubhaft machen.
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Dem Ansuchen ist zwingend eine schriftliche Begrindung des Wolfsbeauftragten oder
Barenanwalts bezlglich der potentiellen Gefahr eines Wildtierrisses aufgrund der ortlichen
Verhaltnisse beizulegen. Aul3erdem muss das Gutachten des Wildtierrisses von der Alm
oder Gemeinschaftsweide, auf der er stattgefunden hat, tbermittelt werden und es muss

auch deren Betriebsnummer angegeben werden.

Mit der Meldung der héheren Gewalt in der Auftriebsliste sind entsprechende Nachweise
fur die Todesursache hochzuladen, z. B. tierarztliche Bestéatigung oder Zerlegungsbefund
(fur Blitzschlag, Steinschlag) sowie DNA-Nachweis, Gutachten der
Landesveterinardirektion, Gutachten des Wolfsbeauftragten oder Barenanwalts oder

schriftliche Bestéatigung des zustandigen Amtstierarztes (fur Wildtierriss).

Ist der Beleg zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht verfigbar, muss er nachtraglich

hochgeladen werden.

Achtung:
' Der Absturz eines Tieres gilt nicht als h6here Gewalt. Viehverkehrsscheine oder

o Belege der Tierkdrperverwertung werden nicht als Nachweis akzeptiert.

Wenn hohere Gewalt auf der Alm oder Gemeinschaftsweide eintritt und es sich dabei um
ein oder mehrere Tiere betreffend die OPUL-MalRnahmen ,Erhaltung gefahrdeter
Nutztierrassen®, , Tierwohl — Weide“ oder ,Tierwohl — Stallhaltung Rinder handelt, muss
gegebenenfalls zusatzlich zur Online-Meldung in der Almauftriebsliste eine separate
Meldung durch den tierhaltenden Betrieb an die AMA erfolgen, damit bei Anerkennung der
héheren Gewalt die betroffenen Tiere auch fir diese OPUL-MaRnahmen angerechnet
werden kdonnen. Diese separate Meldung muss als Online-Eingabe im Internet-
serviceportal eAMA unter dem Reiter ,Eingaben® im Menupunkt ,Andere Eingaben® in dem
daflir vorgesehenen Eingabeformular fir ,Ansuchen auf Anerkennung von héherer Gewalt
oder besonderer flachen- und bewirtschaftungsverandernder Umstande® Gbermittelt
werden. Der Meldung sind die erforderlichen Nachweise beizufligen oder ehestmdglich

nachzureichen.
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Féalle hbherer Gewalt von Rindern, Schafen und Ziegen auf Almen oder
Gemeinschaftsweiden sind binnen drei Wochen ohrmarkenbezogen im

Internetserviceportal eAMA in der Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste zu erfassen.

Zusétzlich sind entsprechende Nachweise hochzuladen, dies ist auch nachtraglich noch
maoglich. Wichtig beim Hochladen der Belege ist die Angabe der Betriebsnummer der Alm

oder Gemeinschaftsweide:

e Unter ,Bitte einen Dokumententyp wahlen“ den Dokumententyp ,Hohere Gewalt

Rinder, Schafe, Ziegen“ wahlen

e Unter Bitte einen Betrieb wahlen“ die Betriebsnummer der Alm oder

Gemeinschaftsweide wahlen

Eine allgemeine Beschreibung zur Online-Erfassung der héheren Gewalt und zum
Hochladen von Dokumenten kann im ,Benutzerhandbuch Online-Erfassung
Mehrfachantrag“ unter

nachgelesen werden.

Unabhangig von der Meldung hdherer Gewalt ist fir Rinder zuséatzlich eine
Verendungsmeldung des tierhaltenden Betriebs Gber das eAMA-RinderNET innerhalb von

7 Tagen durchzufihren.

Falle hbherer Gewalt bei Equiden und Neuweltkamelen sind per Upload des Formulars
,Pferde und Neuweltkamele — Anderungsmeldung Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste”
binnen 3 Wochen im Internetserviceportal eAMA in der AlIm/Gemeinschaftsweide-

Auftriebsliste zu melden.

Zusatzlich sind entsprechende Nachweise hochzuladen, dies ist auch nachtraglich noch
moglich. Wichtig beim Hochladen der Belege ist die Angabe der Betriebsnummer der Alm

oder Gemeinschaftsweide.
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Das Formular ,Pferde und Neuweltkamele — Anderungsmeldung
Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste 2026“ kann wie folgt heruntergeladen werden:

e unter

¢ im eAMA in der Auftriebsliste im Block ,Erfassung Pferde, Neuweltkamele® unter
dem Link ,Pferde und Neuweltkamele Anderungsformular auf

herunterladen®

Die Ausfillanleitung fiir das Formular ,Pferde und Neuweltkamele — Anderungsmeldung

Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste” ist in Kapitel 6 zu finden.

Das ausgefillte Formular und die entsprechenden Nachweise sind wie folgt hochzuladen:

¢ Unter ,Bitte einen Dokumententyp wahlen“ den Dokumententyp ,Pferde,

Neuweltkamele — Anderungsmeldung RGVE Bestand (inkl. Belege)“ wahlen

e Unter Bitte einen Betrieb wahlen“ die Betriebsnummer der Alm oder

Gemeinschaftsweide wahlen

Eine allgemeine Beschreibung zum Hochladen von Dokumenten kann im
,Benutzerhandbuch Online-Erfassung Mehrfachantrag“ unter
nachgelesen werden.
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6 AUSFULLANLEITUNG FORMULAR ,PFERDE UND

NEUWELTKAMELE — ANDERUNGSMELDUNG*

Das Formular ,Pferde und Neuweltkamele — Anderungsmeldung

Alm/Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste“ wird bei Pferden, Ponys, Esel und Kreuzungen,

Lamas und Alpakas fur folgende Meldungen benétigt:
e Vorzeitiger Abtrieb, Wiederauftrieb
e Hohere Gewalt auf der Alm oder Gemeinschaftsweide

e Alm-/Heimstall

K-A

A M % Pferde und Neuweltkamele — Anderungsmeldung Alm/

AgrarMarkt Austria Gemeinschaftsweide-Auftriebsliste 2026

> Agrarmarkt Austria

Angaben zum/zur Alm/
~ Dresdner StraBe 70

| L . | 1 Gemeinschaftsweide-

Betri e A i i Bewirtschafter*in Hau;atbe‘trieblsnu‘mmelr ‘ 5 A-1200 Wien
www.ama.at
2
Alm-/Gemeir idename Name(n)
Wohnanschrift: Ort, StraRe, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Betriebs- Lebensnummer Klein- | Klein- | Klein- | Pferde | Pferde | Pferde | Neuweltkamele | Auftriebs- | Abtriebs- tatséchl. Wieder-
nummer Pferde pferde | pferde | pferde datum datum Abtriebs- | auftriebs-
datum datum
tierhaltender (Angabe freiwillig) bis ab1/2| ab3 |bhis1/2|ab1/2 | ab3 (TT-MM) (TT-MM} (TT-MM) (TT-MM)
Betrieb 12 Jahr | Jahre | Jahr Jahr | Jahre
Jahr | bis 3 bis 3 bis ab
Jahre Jahre 1Jahr | 1 Jahr
3 4 5 6 7 8 9
Begriindung: 10
Beleg: 11

WICHTIG: Hohere Gewalt kann nur anerkannt werden, wenn die Meldung innerhalb von 3 Wochen nach dem
Zeitpunkt, ab dem die bewirtschaftende Person dazu in der Lage ist, erfolgt. Belege sind Uber www.eama.at
hochzuladen.

Als Hhere Gewalt gelten: Blitzschlag. Steinschlag, Naturkatastrophe, anzeigepflichtige Seuche, Wildtierriss,
Préaventivabtrieb Wolf, Praventivabtrieb Bar

Datum Unterschrift der antragstellenden Person
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1 Tragen Sie hier die Betriebsnummer und den Namen der Alm oder

Gemeinschaftsweide ein.

2 Tragen Sie hier die Hauptbetriebsnummer und die Adresse der
bewirtschaftenden Person der Alm oder Gemeinschaftsweide ein.

3 Tragen Sie hier die Betriebsnummer des tierhaltenden Betriebs ein, zu

dem Sie eine Anderungsmeldung erfassen mdéchten.

4 Die Angabe einer Kennzeichnung bei Pferden ist freiwillig, daher muss
dieses Feld nicht ausgefullt werden.

5 Tragen Sie hier die Stiickzahl in der Spalte der entsprechenden Tierkategorie ein.

6 Tragen Sie hier das ursprunglich beantragte Auftriebsdatum ohne Jahreszahl ein.

7 Tragen Sie hier das urspringlich beantragte Abtriebsdatum ohne Jahreszahl ein.

8 Handelt es sich bei der Anderungsmeldung um einen vorzeitigen Abtrieb oder
um einen Fall hoherer Gewalt, dann tragen Sie hier das tatsachliche

Abtriebsdatum oder das Datum der hdheren Gewalt ein.

9 Handelt es sich bei der Anderungsmeldung um einen Wiederauftrieb, dann
tragen Sie hier das Datum des neuerlichen Auftriebs ein.

10 In Fallen hoherer Gewalt tragen Sie hier den zutreffenden Grund ein.
Sollten mehrere Betriebsnummern im Formular eingetragen sein, muss neben
dem Grund der héheren Gewalt unbedingt auch die Betriebsnummer des

betroffenen tierhaltenden Betriebs angegeben werden.

11 In Fallen héherer Gewalt tragen Sie hier ein, welchen Beleg Sie dazu

hochladen (z. B. tierarztliches Gutachten).
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7 RAT UND HILFE

Umfangreiche Informationen zum Thema Almen und Gemeinschaftsweiden sind auf der

AMA-Homepage unter www.ama.at/fachliche-informationen/almen-gemeinschafisweiden

finden.

Allgemeine Merkblatter und Handbtcher zum Mehrfachantrag sind im eAMA im Register
.Flachen® unter ,Merkblatter, Handbucher” verlinkt oder ebenfalls auf der AMA Homepage

unter www.ama.at/fachliche-informationen/mehrfachantrag/allgemeine-informationen zu

finden.

Eine Unterstitzung fur die Beantragung bietet der Youtube-Kanal ,AMA -
Videohandbucher und Hilfestellung® (@ama-videohandbuecher) sowie die Ausfiillanleitung
fur die Auftriebsliste im ,Benutzerhandbuch Online-Erfassung Mehrfachantrag“ unter

www.ama.at/fachliche-informationen/mehrfachantrag/merkblaetter.

Zu weiteren Fragen stehen auch die zustandigen Fachabteilungen der AMA zur

Verfigung:

Almen und Gemeinschaftsweiden

2 +43 50 3151 - DW 534 oder DW 7615 @ az@ama.gv.at
Almbewirtschaftung und Tierwohl-Behirtung

2 +43 50 3151 - DW 349 @ oepul@ama.gv.at
Alm-/Weidemeldung RINDER

2 +43 50 3151 - 99 @ tkz@ama.qv.at
Direktzahlungen inkl. gekoppelter Stiitzung (Almauftriebspramie)

2 +43 50 3151 - DW 9322 @ gap@ama.gv.at

Hinweis:

Um eine gezielte Auskunft erteilen zu kénnen, sind bei schriftlichen Anfragen immer

der Name, die Adresse und die Betriebsnummer(n) anzugeben.
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Die Verwaltungsbehérde ist das gem. Bundesministeriengesetz fur Landwirtschaft
zustandige Mitglied der Bundesregierung.

Dieses Merkblatt dient als Information und enthélt rechtlich unverbindliche Aussagen. Die
Ausfihrungen basieren auf den zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses bestehenden
Rechtsgrundlagen. Anderungen werden auf unserer Homepage www.ama.at aktuell
gehalten.

Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes beziehen sich alle Formulierungen
selbstverstandlich auf Personen jeden Geschlechts. Ebenso erstreckt sich der Begriff Ehe
gleichermalRen auf eingetragene Partnerschaften.
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Informationen geman § 5 E-Commerce Gesetz und Offenlegung gemaR § 25 Mediengesetz
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